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Beurteilungsmaßstäbe 

Am 01.11.1998 ist die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 26.08.1998 zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 
TALärm) in Kraft getreten. Sie gilt - mit einigen Ausnahmen - für genehmigungsbedürftige 
und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, die den Anforderungen des zweiten Teils des 
BImSchG unterliegen. 

Grundpflichten des Betreibers: 

In Ziffer 3.1 (genehmigungsbedürftige Anlage) und Ziffer 4.1 (nicht genehmigungsbedürftige 
Anlage) wird der Betreiber auf den Stand der Technik zur Lärmminderung verpflichtet. 

Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außer-
halb von Gebäuden: 

Tab. 1: Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 

Einwirkungsbereich Vergleichbare Baugebiete Immissionsrichtwert 
in dB(A) 

 nach BauNVO tags nachts 
a) in Industriegebieten GI 70 70 
b) in Gewerbegebieten GE 65 50 

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten 
und Mischgebieten MK, MD und MI 60 45 

d) in allgemeinen Wohngebieten 
und Kleinsiedlungsgebieten WA, WS 55 40 

e) in reinen Wohngebieten WR 50 35 

f) in Kurgebieten, für Kranken-
häuser und Pflegeanstalten 

SO 
mit entsprechender Nutzung 45 35 

 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Nacht-
zeit beträgt acht Stunden; sie beginnt um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. 
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Hinweise: 

Mit diesen Immissionsrichtwerten sind die (bei Überwachungsmessungen um 3 dB(A) 
geminderten) Beurteilungspegel der Betriebsgeräusche zu vergleichen. Der Beurteilungs-
pegel wird rechnerisch aus der Höhe der Schallpegel, der Dauer der Einwirkung und der 
Art des Geräusches - wie Tonhaltigkeit und Impulshaltigkeit - bestimmt. 

Der Beurteilungspegel wird in Anlehnung an die Norm DIN 45 645-1 "Ermittlung von 
Beurteilungspegeln aus Messungen", Teil 1 "Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft", 
Ausgabe Juli 1996, gebildet. Der dort genannte Zu- und Abschlag für bestimmte 
Geräusche und Situationen entfällt. 

Treten in einem Geräusch ein oder mehrere Einzeltöne deutlich hörbar hervor oder ist das 
Geräusch informationshaltig, so sind in diesen Zeitabschnitten dem maßgebenden Meß-
wert, je nach Auffälligkeit, Zuschläge KT von 3 oder 6 dB(A) hinzuzurechnen. 

Für impulshaltige Geräusche ist ein Zuschlag KI zu berücksichtigen. 

Für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist in den Gebieten "d bis f" der Tabelle 1 ein 
Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen. Diese Zeiten sind:  

 an Werktagen: 06:00 bis 07:00 Uhr und 
  20:00 bis 22:00 Uhr; 
 an Sonn- und Feiertagen: 06:00 bis 09:00 Uhr und 
  13:00 bis 15:00 Uhr sowie 
  20:00 bis 22:00 Uhr. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nachtzeit ist die volle Nachtstunde (z. B. 01:00 bis 
02:00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel. 

Für sogenannte "seltene Ereignisse" (an nicht mehr als 10 Tagen bzw. Nächten im Jahr) 
können höhere Immissionsrichtwerte in Ansatz gebracht werden. Bei diesen Ereignissen 
betragen die Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden in Gebieten nach Tabelle 1, 
Buchstaben b bis f: 

 tagsüber 06:00 bis 22:00 Uhr 70 dB(A), 
 nachts  22:00 bis 06:00 Uhr 55 dB(A). 
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